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Bundesministerium für Justiz u.a. (Hrsg.): 80 Jahre Justizpalastbrand

AnlÃ¤sslich des 80. Jahrestages des Justizpalast-
brands fand im Juli 2007 in Wien ein Symposium Ã¼ber
âJustiz und Zeitgeschichteâ statt, bei dem ein Dutzend
Historiker und Juristen Ã¼ber die VorgÃ¤nge im Jahr
1927 referierte. Das Bundesministerium fÃ¼r Justiz und
das Ludwig Boltzmann-Institut fÃ¼r Geschichte und Ge-
sellschaft hat nun die BeitrÃ¤ge in einem Tagungsband
unter dem Titel â80 Jahre Justizpalastbrand. Recht und
gesellschaftliche Konflikteâ verÃ¶ffentlicht.

Der Justizpalastbrand 1927 gilt in der Ã¶sterreichischen
Zeitgeschichte gemeinhin als innenpolitischer Wende-
punkt der Ersten Republik. Infolge eines skandalÃ¶sen
Freispruchs rechtsextremer FrontkÃ¤mpfer, die im bur-
genlÃ¤ndischen Schattendorf bei einem Aufmarsch des
sozialdemokratischen Schutzbundes zwei Demonstran-
ten erschossen hatten, kam es am 15. Juli 1927 in Wien
zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Arbeitern
und Polizei. Dabei wurde der Justizpalast als Symbol
der âKlassenjustizâ in Brand gesetzt. Dieser Zusammen-
stoÃ hatte durch das brutale Eingreifen der Polizei nicht
nur den Tod von Ã¼ber neunzig Menschen zur Folge,
sondern auch langfristig trat eine politisch-kulturelle

VerÃ¤nderung ein, die zugunsten der konservativen an-
tidemokratischen KrÃ¤fte den Weg in die autoritÃ¤re
StÃ¤ndestaatsdiktatur ebnete.

Die BeitrÃ¤ge des Tagungsbands beleuchten die ver-
schiedenen zeitgeschichtlichen und juristischen Aspek-
te dieses historischen Wendepunkts. Gerhard Botz, der
sich seit Beginn seiner wissenschaftlichen TÃ¤tigkeit
mit der politischen Gewalt in der Ersten Republik be-
schÃ¤ftigt Gerhard Botz: BeitrÃ¤ge zur Geschichte der
politischen Gewalttaten in Ãsterreich von 1918 bis 1933,
phil. Diss., Wien 1966; Gerhard Botz: Gewalt in der Po-
litik, MÃ¼nchen 1976. , nimmt in seinem Beitrag neben
Archiv- und Printquellen mehr als 100 zeitgenÃ¶ssische
Fotos als Grundlage seiner minutiÃ¶sen Analyse auf.
Mithilfe von Schattenbeobachtungen hat er die Fotos
zeitlich datieren kÃ¶nnen und kommt dadurch zu neu-
en Erkenntnissen Ã¼ber den Ablauf des 15. Juli 1927.
So kÃ¶nne âdeutlicher als bisher belegt werden, in wel-
chen wechselseitigen Eskalationsschritten die Konfron-
tationen mit der Polizei, der Angriff auf den Justizpalast
und schlieÃlich der ebenso brutale wie unprofessionel-
le blutige Einsatz der Polizei sich entwickeltenâ (S. 30).
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Auch zeigen sowohl die Fotos als auch seine sozialsta-
tistischen Erhebungen die zeitlich unterschiedliche Zu-
sammensetzung der Demonstranten. WÃ¤hrend am Vor-
mittag insbesondere Gemeindebetriebsarbeiter mittleren
Alters auf dem Ring Richtung Parlament und Justizpalast
zugegenwaren, verÃ¤nderte sich spÃ¤ter das Sozialprofil
insofern, als wÃ¤hrend der Eskalation die jÃ¼ngeren Al-
tersgruppen als Aktivisten dominierten. DarÃ¼ber hin-
aus zeigen die Fotos â fÃ¼nfzehn sind im Tagungsband
abgelichtet â, dass sich vor dem brennenden Justizpalast
auch viele âBessergestellteâ im feinen Zwirn befanden,
die neugierig das Geschehen beobachteten (S. 44).

Die Julirevolte war die Reaktion auf das Schatten-
dorfer Gerichtsurteil, das mit seinem Freispruch fÃ¼r
EmpÃ¶rung und Verbitterung unter den Sozialdemo-
kraten sorgte. Klaus SchrÃ¶der versucht sich an einer
Bestandsaufnahme der Gerichtsakten und fÃ¶rdert da-
bei interessante Aspekte zutage. Bei dem Prozess ge-
gen die drei FrontkÃ¤mpfer handelte es sich um ein
Schwurgerichtsverfahren; von den dreiÃig geladenen
Geschworenen wurden vor Beginn der Hauptverhand-
lung in nichtÃ¶ffentlicher Sitzung zwÃ¶lf Geschwore-
ne ausgelost. Die Geschworenenbank war in der Be-
wertung des Vorfalls gespalten. Verneinten noch neun
der zwÃ¶lf Geschworenen die Hauptfrage nach Ver-
brechen der Ã¶ffentlichen GewalttÃ¤tigkeit, welche bei
einer Bejahung Strafen von zehn bis zwanzig Jahren
âschwerer Kerkerâ nach sich gezogen hÃ¤tte, wurde die
zweite Eventualfrage nach dem Vergehen gegen die Si-
cherheit des Lebens (fahrlÃ¤ssige TÃ¶tung wegen Not-
wehrÃ¼berschreitung) mit sieben Stimmen bejaht. Doch
die damals geltende Strafprozessordnung erforderte fÃ¼r
einen Schuldspruch eine Zwei-Drittel-Mehrheit und so-
mit wurden die vom GrÃ¼nder der nationalsozialis-
tischen DNSAP, Walter Riehl, verteidigten Angeklag-
ten freigesprochen. SchrÃ¶der zeigt sich âverwunder-
tâ, dass der Schwurgerichtssenat âtrotz des offensicht-
lichen krassen Fehlurteilsâ nicht eine neuerliche Be-
ratung und Verbesserung des Wahrspruches der Ge-
schworenen beantragte (S. 97). HÃ¤lt man sich vor Au-
gen, dass die Richterschaft in der Ersten Republik poli-
tisch Ã¼berwiegend auf Seiten der Konservativen und
Deutschnationalen stand, mÃ¼sste sich die Verwunde-
rung Ã¼ber diese Unterlassung eigentlich in Grenzen
halten. Die Ã¶sterreichische Richterschaft agierte nicht
nur einseitig, sondern â wie Therese Hurch in ihrem Bei-
trag aufzeigt â sie brachte auch keinerlei VerstÃ¤ndnis
fÃ¼r den Unmut der Demonstranten auf. In einer En-
de Juli 1927 verÃ¶ffentlichten âEntschlieÃung an die
Ãsterr. BevÃ¶lkerungâ gab die Richtervereinigung ein-

zig den als âunverantwortliche[n] Hetzer[n]â diffamier-
ten Urteils-Kritikern die âBlutschuldâ und lobte demons-
trativ das brutale Vorgehen der Polizei als âheroische
Pflichttreueâ (S. 133).

Zu den von der Richtervereinigung als âunverant-
wortliche Hetzerâ Diffamierten gehÃ¶rte auch Friedrich
Austerlitz. Der Chefredakteur der sozialdemokratischen
âArbeiter-Zeitungâ unterzog dem Wahrspruch der Ge-
schworenen in einem Leitartikel vom 15. Juli 1927 âei-
ner fundamentalen, einer fÃ¼rchterlichen Kritikâ (S. 83).
Nach Ansicht von Wolfgang Maderthaner war dessen
Kritik von âbesonderer Bedeutungâ, kam sie doch âvon
einem, der sich um dieWiederherstellung der Schwurge-
richtsbarkeit noch wÃ¤hrend des Ersten Weltkriegs blei-
bende Verdienste erworben hatteâ (S. 83). Maderthaner
skizziert in seinem Beitrag deren generelle Bedeutung
fÃ¼r die Ã¶sterreichische Sozialdemokratie. Denn die-
se sah â anders als die meisten Richter seinerzeit â in
der Schwurgerichtsbarkeit âein wesentliches Moment ei-
ner gegen die Kabinettsjustiz gerichteten so genannten
âVolkjustizââ (S. 90) und galt deshalb als âsakrosank-
tâ (S. 91). Heute sticht dieses demokratiepolitische Ar-
gument nicht mehr ohne weiteres. Roland Miklau stellt
in seinem Beitrag die Vor- und Nachteile des Geschwo-
renengerichts gegenÃ¼ber. Von den einen als ein vom
Staat unabhÃ¤ngiges âLaienelement zur Kontrolle und
ErgÃ¤nzung des homogenen Berufsrichtertumsâ vertei-
digt, machen dessen Kritiker dagegen geltend, dass âdas
Berufsethos der [â¦] Berufsrichter heute deren Unab-
hÃ¤ngigkeit und Entscheidungsfreiheit ausreichend ge-
wÃ¤hrleisteâ (S. 75). Letztendlich sei aber davon auszu-
gehen, so Miklau, dass die Schwurgerichtsbarkeit auf-
grund der fortschreitenden Professionalisierung ânicht
Ã¼berlebenâ werde (S. 82).

Was blieb Ã¼brig vom 15. Juli 1927? Nach Ansicht
von Gerhard Botz ist dieser Tag âin der âkollektiven
Ã¶sterreichischen Erinnerungâ stÃ¤rker prÃ¤sent ge-
wesen [â¦] als der Schutzbundaufstand 1934â (S. 21).
DennwÃ¤hrend es sich bei dem Justizpalastbrand um ein
nationales GroÃereignis handelte, waren wÃ¤hrend des
Schutzbundaufstandes, dem sozialdemokratischen Ge-
dÃ¤chtnisort par excellence, weit weniger Menschen in-
volviert. Schon frÃ¼hzeitig habe die Zeitgeschichtsfor-
schung, so Siegfried Mattl, den 15. Juli 1927 âals ein
entscheidendes Datum erfasst und [â¦] in die Meisterer-
zÃ¤hlung der Zweiten Republik integriertâ (S. 138). Doch
nicht nur innerhalb der Zeitgeschichtsforschung spielte
der Justizpalastbrand eine prominente Rolle, auch als Teil
des literarischen GedÃ¤chtnisses blieb er jahrzehntelang
prÃ¤sent. Ihm wurde nicht nur publizistisch durch solch
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unterschiedliche Autoren wie Karl Kraus, Carl von Os-
sietzky undHeinrichMann einDenkmal gesetzt, sondern
er fand â wie Gerald Stieg nachzeichnet â auch Eingang
in das literarische Werk von Elias Canetti und Heimito
von Doderer (S.145-154).

Die BeitrÃ¤ge des Sammelbands unterscheiden sich
sehr in ihrer QualitÃ¤t. WÃ¤hrend einzelne BeitrÃ¤ge
wie jene von Gerhard Botz oder Wolfgang Maderthaner
interessante Neuerkenntnisse liefern, stehen andere auf
der Grundlage bereits erschienener Studien. Auch haben
sich mehrere Referierende leider nicht der MÃ¼he un-
terzogen, ihre VortrÃ¤ge zur VerÃ¶ffentlichung lesege-

recht umzuarbeiten. Regelrecht Ã¤rgerlich sind die vie-
len orthografischen Fehler; da wÃ¤remehr Aufmerksam-
keit seitens des Lektorats zu wÃ¼nschen gewesen. Po-
sitiv hervorzuheben hingegen ist der vollstÃ¤ndige Ab-
druck der Schattendorfer Gerichtsakten, mithilfe derer
sich der Leser ein eigenstÃ¤ndiges Bild vom Prozessab-
lauf machen kann. Und so bleibt schlussendlich festzu-
halten, dass es sich bei dem Tagungsband trotz einzel-
ner MÃ¤ngel um einen erfolgreichen Versuch handelt,
die Wechselseitigkeit von juristischen und zeitgeschicht-
lichen Aspekten hinsichtlich des Justizpalastbrands auf-
gezeigt und miteinander in Beziehung gesetzt zu haben.
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